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Europa und die Elektrizitatswirtschaft

Kritische Bemerkungen zum Vorschlag
fiir eine Binnenmarktdirektive Elektrizitat
der EG-Kommission

H. Baumberger

Der Zugang Dritter zum Netz,
der sogenannte «Third Party
Access» (TPA) sowie das
«Unbundling», sind die Schwer-
punkte eines Binnenmarkt-
direktivenentwurfes der EG-
Kommission fiir Elektrizitat. Der
Beitrag setzt sich kritisch mit
diesen Vorschligen auseinander
und beleuchtet insbesondere die
Auswirkungen einer solchen
radikalen Marktorientierung auf
die Versorgungssicherheit,

die Wirtschaftlichkeit und die
Umweltvertréglichkeit der
Elektrizitdtsversorgung.

L’accés de tiers au réseau, ou
«Third Party Access» (TPA), ainsi
que I'«Unbundling» sont les
points capitaux d’un projet de
directive de la Commission CE
pour l'électricité. L’article
analyse de maniére critique ces
propositions et met particuliére-
ment en évidence les consé-
quences d’une orientation aussi
radicale sur le marché pour la
sécurité d’approvisionnement, la
rentabilité et I'impact sur I'en-
vironnement de I’approvision-
nement en électricité.

Leicht gekiirzte Fassung eines Referates anlisslich
des Internationalen Symposiums «Energieversor-
gung von Ballungsgebieten» am 25./26. August 1992
an der ETH Ziirich.

Adresse des Autors

Dr. Heinz Baumberger, Direktor,
Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK),
5401 Baden.

Einleitung

Im Januar dieses Jahres hat die Kom-
mission der Europdischen Gemein-
schaften den mit Spannung erwarteten
Vorschlag fiir eine Richtlinie des Rates
betreffend gemeinsame Vorschriften
fiir den Elektrizitatsbinnenmarkt vorge-
legt. Damit soll auf einem weiteren
wichtigen Teilgebiet — jenem der Elek-
trizitdt — die Vollendung des Binnen-
marktes bis Ende 1992 gemiiss den Zie-
len und Bestimmungen der Einheitli-
chen Europiischen Akte (vom Dezem-
ber 1985) erreicht werden.

Nach dem in den Vertrag eingefiigten
Artikel 8a soll ein Binnenmarkt ge-
schaffen werden, der definiert wird als
ein «Raum ohne Binnengrenzen, in dem
der freie Verkehr von Waren, Personen,
Dienstleistungen und Kapital gewéhr-
leistet ist». Auch der Energiesektor und
damit die Elektrizitét ist gemass Inter-
pretation der Kommission darin einge-
schlossen. Obwohl dem Vorschlag
noch keine Rechtskraft erwachsen ist
und die Schweiz bis heute weder dem
EWR noch der EG beigetreten ist,
drangt sich eine geistige Auseinander-
setzung mit den Grundideen der Direk-
tive auf, denn sie werden — EWR- bzw.
EG-Beitritt hin oder her — nicht spurlos
an der Schweiz vorbeigehen.

Die beiden Kernpunkte der Direktive
sind zweifellos der Zugang Dritter zum
Netz, der sogenannte «Third Party Ac-
cess» oder TPA, und das «Unbund-
ling», das heisst die buchhalterische
und managementmissige Trennung
von Produktion, Transport und Vertei-
lung von Elektrizitit. Diese beiden
Hauptbestandteile ~ werden ergédnzt
durch eine Reihe weiterer Bestimmun-
gen iiber die Kontrolle von Beihilfen,
die Transportinfrastrukturen, die Nor-
mung usw. Mit vier allgemeinen
Grundsitzen wird sodann die Hérte der
Botschaft etwas abgefedert: Es soll er-
stens schrittweise, das heisst in drei
Phasen vorgegangen werden, zweitens

soll das Prinzip der Subsidiaritit gross
geschrieben werden, drittens gilt der
Grundsatz, wonach exzessive Regulie-
rung vermieden werden muss, und vier-
tens soll der politische Dialog mit dem
Rat und dem Européischen Parlament
gefiihrt und der Einbezug der Beteilig-
ten gestattet werden. Gleichwohl — und
das klingt fiir die Ohren schweizeri-
schen Demokratieverstidndnisses, gelin-
de gesagt, etwas seltsam — «gleichwohl

«Strom fliesst nach

den Regeln des Kirch-
hoffschen Gesetzes und
gehorcht nicht irgend-
welchen Vertragen.»

behilt sich die Kommission das Recht
vor, alle ihr geméss dem Vertrag zur
Verfiigung stehenden Befugnisse aus-
zuiiben, wenn die Umsténde dies erfor-
dern».

Wieviel Markt ist moglich
und wiinschbar?

Die Idee des TPA, das heisst des Zu-
gangs Dritter zum Netz, nimmt fiir sich
in Anspruch, dort einen Markt zu schaf-
fen, wo vorher ein Monopol geherrscht
hat. Im Zeitalter des Niedergangs des
Systems der zentralgeleiteten Planwirt-
schaft in der Sowjetunion und Osteuro-
pa zugunsten der Marktwirtschaft wird
eine solche Aussage nur allzugern un-
kritisch iibernommen. Es bleibt indes-
sen trotzdem zu fragen, ob das heutige
kontinentaleuropdische bzw. schweize-
rische Elektrizititsversorgungssystem
wirklich ein Monopol ist und ob der
TPA in der Lage ist, die marktwirt-
schaftliche Konkurrenz herbeizufiih-
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ren, ja ob Marktwirtschaft auf dem Ge-
biet des Elektrizititssektors prinzipiell
tiberhaupt moglich ist und gesamtwirt-
schaftlich Vorteile bringt.

Beginnen wir mit der Frage der
grundsitzlichen Realisierbarkeit eines
Marktes im Elektrizitdtssektor. Offen-
sichtlich kann bei der leitungsgebunde-
nen, nicht lagerbaren und immateriellen
Elektrizitdt ein Markt im traditionellen
Sinne des Begriffs nicht ohne weiteres
verwirklicht werden. Es ist unmoglich,
dass sich viele Anbieter und Nachfrager
auf einem gemeinsamen Marktplatz
treffen und tiber den Marktstand hin-
weg Kauf- bzw. Verkaufsgespriche
fithren, um anschliessend die Ware mit
nach Hause zu nehmen. Die Leitungs-
gebundenheit der Elektrizitdt verhin-
dert vorerst einmal, dass die Verbrau-
cher zwischen vielen verschiedenen
Anbietern auswihlen konnen, weil es
offensichtlich unwirtschaftlich ist, viele
verschiedene Parallelnetze zu betrei-
ben. Dies schliesst zwar nicht aus, dass
die Frage gestellt wird, ob und wie
trotzdem ein Markt wenigstens simu-
liert werden konnte. Es ist aber zum
vorneherein zu vermuten, dass der
Strom kaum ein Paradebeispiel fiir ei-
nen typischen Markt abgeben wird.

Als weiteres Element grundsétzlicher
Marktschwierigkeit ist die Nichtlager-
barkeit des Stroms zu nennen. Er muss
im gleichen Moment erzeugt werden, in
welchem er verbraucht wird. Somit ent-
zieht er sich irgendwelcher materieller
Vergleichbarkeit. Er kann nicht zu
Markte getragen werden. In einem Ver-
bundsystem wird der Strom zudem
nicht durch ein spezielles Kraftwerk,
sondern durch ein ganzes System von
Kraftwerken sozusagen anonym er-
zeugt. Es fehlt somit die konkrete Be-
ziehung Produzent—-Konsument. Sie
kann nur durch gewisse Fiktionen her-
gestellt werden. Sie bleibt aber eben
eine Fiktion und stellt keine physikali-
sche Realitit dar, denn der Strom fliesst
nach den Regeln des Kirchhoffschen
Gesetzes und gehorcht nicht irgendwel-
chen Vertrigen.

Als ein besonders grosses Hindernis
im Lichte des Forderungskatalogs des
Modells der vollkommenen Konkur-
renz erweist sich die Tatsache, dass die
volle Anpassbarkeit, Teilbarkeit und
Beweglichkeit der Giiter sowie der
Zeitbedarf der Anpassung von Null im
Falle der Elektrizititsproduktion nicht
gegeben sind. Hohe sprungfixe Produk-
tionskosten, ausgeprdgte Standortge-
bundenheit von Produktions- und
Transportanlagen sowie extrem lange
Lebenszeiten des Kraftwerkparks kenn-
zeichnen den Elektrizitdtssektor und

stehen dieser Idealvorstellung massiv
entgegen.

Es ist vollig unbestritten, dass kein
einziger real existierender Markt auf
dieser Welt die idealtypischen Anforde-
rungen des Modells der vollkommenen
Konkurrenz je erfiillen kann. Im Falle
der Elektrizitit scheinen aber die Vor-
aussetzungen dafiir besonders schlecht
zu sein, und in Wirklichkeit herrscht
denn mindestens auf der Verteilstufe
praktisch auf der ganzen Welt ein natiir-
liches Gebietsmonopol. Dies ist selbst
im Vereinigten Konigreich der Fall, wo
trotz einer Art TPA der weitaus iiber-
wiegende Teil der Elektrizititskonsu-
menten noch von einem monopolisti-
schen Verteiler auf Tarifbasis abhin-
gen. Die Moglichkeit, dass man einen
anderen als den Gebietsversorger als
Lieferanten wihlen konnte, dndert
nichts an dieser Tatsache. Es scheint
somit, dass es die unsichtbare Hand von
Adam Smith auf dem Gebiet des un-

«Obwohl im Stromsektor
die Entfaltungsmaglich-
keiten des Marktmecha-
nismus erschwert sind,
erweist er sich schon
heute als weit weniger
monopolistisch als
gemeinhin angenommen
wird. »

sichtbaren Stroms besonders schwer
hat, ihre segensreiche Wirkung zu ent-
falten.

Obwohl im Stromsektor die Entfal-
tungsmoglichkeiten des Marktmecha-
nismus erschwert sind, erweist er sich
schon heute als weit weniger monopoli-
stisch als gemeinhin angenommen
wird. Es gibt durchaus Elemente in der
heutigen Elektrizitdatswirtschaft, die
nicht Monopol- sondern Marktcharak-
ter haben. So ist darauf hinzuweisen,
dass auf der Hochstspannungsebene des
UCPTE-Systems  ein  eigentlicher
Markt existiert, iiber den kurz-, mittel-
und langfristige Geschifte abgewickelt
werden. Es sind zwar nicht unendlich
viele, aber immerhin gut dreissig
Marktteilnehmer, die als Anbieter und
Nachfrager in Konkurrenz zueinander
auftreten. Es gibt zwar keinen eigentli-
chen Marktplatz, sondern die Kontakte
und Verhandlungen werden iiber Tele-

fon und neuerdings iiber ein elektroni-
sches Borseninformationssystem unter
gleichberechtigten Partnern abgewik-
kelt. Auch Landesgrenzen behindern
den Strommarkt nicht, existieren doch
keine Zolle, keine Import- und prak-
tisch keine Exportbegrenzungen. Der
im Romer Vertrag geforderte Raum
ohne Binnengrenzen ist auf dem Gebiet
der Elektrizitdt eigentlich schon langst
Wirklichkeit.

Die an und fiir sich nicht zu bestrei-
tende Neigung der Stromversorgung
zum Monopol wird auch durch den
Umstand gemildert, dass es sich bei den
Versorgungsgebieten nicht um ein ab-
solutes und dauerndes Monopol han-
delt, sondern dass mindestens monopo-
listische Konkurrenz herrscht, was sich
durch die vier folgenden Griinde bele-
gen ldsst:

* So ist die Stromverbrauchsnachfrage
nicht vollig unelastisch. Steigende
Preise induzieren rationellere An-
wendungen oder teilweise Konsum-
verzicht. Strom ist zwar ein lebens-
notwendiges Gut. Sein Verbrauch
kann aber in hohem Masse durch die
Konsumenten frei gewihlt werden.

* Bei den meisten Wirmeanwendun-
gen herrscht Substitutionskonkur-
renz zwischen Holz, Kohle, Erdol-
produkten, Erdgas, alternativen
Energien und der Elektrizitit.

» Es existieren auch keine ewigen Ge-
bietsmonopole, sondern es herrscht
insbesondere an den Grenzen von
Versorgungsgebieten vergleichender
Leistungs- und Preiswettbewerb. Zu
hohe Preisgefille an den Demarka-
tionslinien der Versorgungsgebiete
bringen die Diskussion um die lin-
gerfristigen  Gebietsabgrenzungen
immer wieder in Gang und erzeugen
Wettbewerbsdruck.

» Im weiteren stellt — was je linger je
wichtiger ist —auch die Eigenproduk-
tion oder in gewissen Fillen sogar
der Bau einer separaten Leitung eine
Alternative zum Gebietsmonopol
dar.

Im Lichte all dieser Aspekte erweist
sich der Elektrizitidtssektor schliesslich
als bedeutend weniger monopolistisch
als sein Ruf.

Wesentlich schuld am Unbehagen
gegeniiber den Monopolen ist ja nicht
ihre mangelnde Effizienz, sondern die
Moglichkeit der Realisierung unge-
rechtfertigter Monopolgewinne. Wenn
nun aber viele dffentliche Versorgungs-
unternehmen einer Offentlichen Auf-
sicht unterstehen und als Folge davon
nicht die Gewinnmaximierung, sondern
eine moglichst kostengiinstige, ausrei-
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chende Versorgung angestrebt wird, ist
dem Monopoltatbestand der wesent-
lichste Stachel gezogen. Auch die vie-
len privaten Elektrizitdtsversorgungs-
unternehmen koénnen nicht hemmungs-
los Gewinne maximieren, da sie offent-
lichen Kontakten und dem Vergleich
mit 6ffentlichen, nicht gewinnmaximie-
renden Unternehmungen ausgesetzt
sind.

So verbleibt als letzter Kritikpunkt
lediglich die Tatsache, dass — vor allem
auf dem Gebiet der Versorgung der
Endverbraucher — der volle Druck des
Wettbewerbs und der Konkurrenz et-
was schwach ist und nur sehr mittelbar
zum Ausdruck kommt. Konnte dies auf
einfache Art und Weise herbeigefiihrt
werden, miisste das ohne Zdgern ver-
wirklicht werden. Wenn aber die Ne-
beneffekte einer verabreichten Medizin
einen grosseren Schaden anrichten als
der bewirkte Nutzen, so ist es geschei-
ter, das Medikament abzusetzen. In die-
sem Sinne gilt es zu fragen, ob der TPA
wirklich ein Mehr an Wettbewerbseffi-
zienz bringt, und ob dessen Vorteile die
involvierten Inkonvenienzen deutlich
libersteigen.

Zugang Dritter zum Netz
und Unbundling
in der EG-Direktive

Der in der Richtlinie geforderte Zu-
gang Dritter zum Netz sieht vor, dass
jeder Stromproduzent das Verbundnetz
und auch das Verteilnetz fiir seine Ge-
schifte benutzen kann, sofern dafiir die
Transportkapazitdt vorhanden ist und er
eine faire Entschiddigung zahlt. Das
gleiche gilt in umgekehrter Sicht fiir
den Stromkunden. Die Mitgliedstaaten
haben gemaiss Richtlinie dafiir zu sor-
gen, dass diese Moglichkeiten geschaf-
fen werden. In einer Ubergangsphase
konnen sie die Hiirde fiir den Netzzu-
gang auf einen Verbrauch von minde-
stens 100 GWh/a fiir Grossverbraucher
oder von 3% des Gesamtverbrauchs ei-
nes Landes fiir Verteilgesellschaften
festsetzen. In der Schweiz liegt die
Grenze fiir Verteilgesellschaften mithin
bei rund 1,5 Milliarden kWh. Im End-
zustand — der auf 1996 angepeilt ist —
sollen jedoch alle derartigen Schranken
fallen, so dass schlussendlich jeder
Konsument den Strom dort kaufen
kann, wo er will.

Damit ein derartiges System funktio-
nieren kann, sollen die Mitgliedstaaten
den Betreiber eines Verbundnetzes be-
nennen, dem der Betrieb, die Wartung
und der Ausbau des Ubertragungsnet-
zes obliegt. Diesem Verbundnetzbetrei-

ber ist es untersagt, selbst Energiean-
kdufe und -verkdufe zu titigen. Damit
der Betrieb trotzdem richtig funktio-
niert, werden dem Betreiber schon in

«Wenn die Nebeneffekte
einer verabreichten
Medizin einen grésseren
Schaden anrichten als der
bewirkte Nutzen, so ist

es gescheiter, das Medika-
ment abzusetzen.»

der Direktive eine Reihe von Pflichten,
etwa betreffend den Netzausbau, der
Zusammenarbeit mit Nachbarnetzen
oder den Einsatz von Produktionsanla-
gen zur Netzsicherung auferlegt. Man
ersieht schon daraus, dass dieses sehr
wichtige Glied im hochkomplexen
Stromversorgungssystem nicht nach
marktwirtschaftlichen Kriterien fiihrbar
ist und dass es sich als notwendig er-
weist, dafiir ein neues staatliches Mono-
pol zu schaffen.

Auch auf dem Gebiet der Verteiler-
netze miissen die Mitgliedstaaten die
Rechte und Pflichten neu ordnen, um
sicherzustellen, dass Verbraucher diese
Netze beniitzen konnen, ohne verpflich-
tet zu sein, bei dieser Gesellschaft selbst
beziehen zu miissen. Die Verteilerge-
sellschaften miissen verpflichtet wer-
den, jene Kunden zu beliefern, die von
dieser Moglichkeit keinen Gebrauch
machen wollen und selbst der Fall des
reuigen Siinders, der zur Versorgung
durch die Liefergesellschaft zurtickkeh-
ren mochte, ist in der Direktive nicht
vergessen worden.

Eine wichtige organisatorische Vor-
aussetzung fiir ein solches Elektrizitits-
versorgungssystem ist das «Unbund-
ling» und die Transparenz der Rech-
nungslegung. Vertikal integrierte Un-
ternehmen — beispielsweise das Elektri-
zitatswerk der Stadt Ziirich (EWZ) —
haben ihre Aktivititen in die drei Berei-
che Produktion, Transport und Vertei-
lung zu trennen. Die Eigentumsrechte
bleiben zwar gewahrt, aber die drei Ein-
heiten sollen doch mit der Zeit ein un-
ternehmerisches Eigenleben fiihren.

Dieses «Unbundling» wird im Sinne
einer notwendigen, aber noch nicht hin-
reichenden Voraussetzung fiir Kosten-
transparenz gefordert. Dass damit auch
die Voraussetzungen fiir eine Verstaat-

lichung der Ubertragungsnetze geschaf-
fen wird, kann man ohne grosse Phanta-
sie zwischen den Zeilen herauslesen.

Dies sind nur einige wenige Aspekte
der Binnenmarktdirektive. Sie lassen
erahnen, dass damit in ein sehr komple-
xes System eingegriffen wird und dass
der Regelungsbedarf mit dem jetzigen
Stand der Direktive bei weitem noch
nicht abgeschlossen ist. Um zu einer
aussagefdhigen Wiirdigung des vorge-
schlagenen TPA-Systems zu kommen,
erweist es sich nun als notwendig, den
Vorschlag an einigen energie- und ord-
nungspolitischen Kriterien zu messen,
also an der Versorgungssicherheit, der
Wirtschaftlichkeit und dem Umwelt-
schutz.

Die Auswirkungen
des TPA-Systems

Wenn die Auswirkungen des TPA-
Systems im Vergleich zum bisherigen
System des faktischen, allerdings nicht
absoluten, Monopols beurteilt werden
sollen, so steht vor allem das Investi-
tionsgebaren auf den drei Ebenen der
Produktion, der Ubertragung und der
Verteilung zur Diskussion.

» Drohender Verlust

an Versorgungssicherheit

Wiihrend im bisherigen System eine
relativ stabile Beziehung zwischen Pro-
duzenten und Versorgungsgebieten be-
stand, wird diese Beziehung durch den
TPA aufgebrochen. Das Lieferrecht
von Versorgungsunternehmen wird
aufgehoben, was natiirlich auf der ande-
ren Seite auch die Aufhebung der Lie-
ferpflicht als Korrelat nach sich zieht.

Wihrend im bisherigen System eine
zeitlich nicht begrenzte Lieferpflicht
existierte, welche langfristige Investi-
tionen in den Produktionspark, die
Ubertragungs- und Verteilnetze erfor-
derte bzw. erlaubte, wird dieser Konnex
aufgebrochen. Ohne Zweifel werden
damit langfristige Investitionen in die
Versorgungssicherheit, sei es bei Kraft-
werken oder im Leitungssektor, unin-
teressant, bergen sie doch praktisch nur
noch Risiken in sich.

Die Aussicht auf eine gleichmissige
Abwilzung der Abschreibungen iiber
eine ldngere Periode wird stark einge-
schrinkt. Andererseits kann ein einzel-
ner Konsument sein Sicherheitsbediirf-
nis kaum artikulieren, und es ist kaum
moglich, eine kollektive Versorgungs-
sicherheit zu finanzieren. Dieser dro-
hende Verlust an Versorgungssicher-
heit kann sich volkswirtschaftlich und
sicherheitspolitisch negativ auswirken.

Bulletin SEV/VSE 83(1992)22, 27. November

37



Europa und die Elektrizitatswirtschaft

o Tendenz zu kurzlebigeren

[nvestitionen

Insgesamt wird beim TPA-Regime
eine Tendenz zu kurzlebigeren Investi-
tionen Einzug halten, was durch die
jingsten Entwicklungen im Vereinig-
ten Konigreich bestitigt wird. Dort wird
praktisch nur noch in gasgefeuerte
Gasturbinenanlagen investiert, welche
relativ geringe spezifische Kapitalko-
sten, dafiir aber hohe (variable) Brenn-
stoffkosten aufweisen. Aus schweizeri-
scher Sicht ist es kaum noch vorstellbar,
dass weiterhin in kapitalintensive und
langfristige Projekte investiert wird,
wie dies im Falle von Wasserkraftwer-
ken und Kernkraftwerken bisher erfor-
derlich war. Beurteilt man diese Ent-
wicklung unter dkologischen Gesichts-
punkten, so miissen grosse Fragezei-
chen gesetzt werden. Eine Stromerzeu-
gung mit vermehrter CO,-Emission und
anderen Luftschadstoffen scheint vor-
programmiert zu sein. Von den Chan-
cen dezentraler Kleinwasserkraftwerke
oder gar alternativen Energien ist ganz
zu schweigen.

o Verminderte Anlagenbetreuung?

Ein weiterer Aspekt stellt im Mo-
ment erst eine Vermutung dar, da erst
die Langzeiterfahrung eine definitive
Antwort zulassen wird. Einiges spricht
aber dafiir, dass in einem Regime des
erbarmungslosen Konkurrenzkampfes
die Bereitschaft sinkt, Produktions-,
Ubertragungs- und Verteilanlagen in ei-
nem ésthetisch ansprechenden Zustand
zu halten. Dies erfordert Aufwand und

«Es ist nicht auszu-
schliessen, dass der
Regulierungsaufwand
der Deregulierung
schlussendlich grosser
sein wird als im status
quo ante.»

bringt finanziell nichts ein. Die Gefahr
einer Vergandung von Wasserkraft-
werkskomplexen oder von Unterstatio-
nen und Leitungen ist nicht ganz von
der Hand zu weisen. Und diese Gefahr
mit Vorschriften und Gesetzen bannen
zu wollen, hiesse, die abgeschaffte Re-
gulierung durch die Hintertiir von Kor-
rekturmassnahmen wieder eintreten
lassen.

Auch aus dokonomischer Sicht muss
man befiirchten, dass mit der Bevorzu-
gung kurzlebiger Investitionen am
volkswirtschaftlichen Optimum vorbei
investiert wird. Wenn Risikoangst und
kurzfristige ~ Pay-back-Uberlegungen
dominieren, konnen sich langfristig op-
timale Strategien eben nicht durchset-
zen. Das urspriingliche Ziel der Einfiih-
rung des Wettbewerbs liegt aber in der
Steigerung der Konkurrenzfahigkeit
durch Kostenminimierungen. Im Mo-
ment, in dem das Gegenteil erreicht
wird, schiesst die Maxime der Konkur-
renz indessen iiber das Ziel hinaus und
gereicht zum nicht mehr gerechtfertig-
ten l'art pour l'art.

» Grosser administrativer Aufwand

Man darf nicht vergessen, dass im
Rahmen des bisherigen Systems unge-
heure Skaleneffekte und Effizienzvor-
teile realisiert werden konnten. So er-
laubt das bisherige System eine dusserst
giinstige Reservehaltung, die von dem
Gesetz der grossen Zahl der Versicher-
ten profitieren kann.

Anstelle einer komplizierten indivi-
duellen Behandlung von Millionen von
Einzelverbrauchern wird diesen die
Leistung der Elektrizititsversorgung
iiber ein stark vereinfachtes System der
Tarife verrechnet. Dieses System kann
zwar nicht besonders raffiniert und ge-
recht sein, hat aber den enormen Vor-
teil, dass es einen gigantischen admi-
nistrativen Aufwand zu vermeiden hilft.
Der in diese Schicksalsgemeinschaft in-
tegrierte Einzelverbraucher profitiert
im weiteren ausgeprigt von den Ver-
schachtelungseffekten, die sich infolge
der Nichtgleichzeitigkeit des Lei-
stungsbedarfs der individuellen Bezii-
ger ergibt.

Wenn nun in einem System des TPA
ein einzelner aus dieser Grundgesamt-
heit von Verbrauchern ausscheren will,
so darf er wohl logischerweise nicht
trotzdem die Friichte der Solidaritét die-
ser 'Schicksalsgemeinschaft beanspru-
chen.

Dass okonomisch gesehen mit dem
bisherigen System enorme Erfolge er-
zielt werden konnten, beweisen die iiber
Jahrzehnte fallenden realen Kosten pro
abgegebene Kilowattstunde. In der
Schweiz hat sich die Kilowattstunde im
Verlauf der letzten 20 Jahre real um ein
Drittel, verbilligt. Auch wenn man be-
weisen wollte, dass Monopole die Wirt-
schaftlichkeit eines Sektors stark beein-
trachtigen, gerdt man in Schwierigkei-
ten. Ausgerechnet dasjenige Land mit
der monopolistischsten Struktur der
Elektrizititsversorgung — Frankreich —
weist im europdischen Vergleich die

glinstigsten
auf.

Stromgestehungskosten

o «Gefahr des Rosinenpickens »

Die konsequente Verfolgung des
Wettbewerbsprinzips in der Stromver-
sorgung hat auch zur Folge, dass struk-
turschwache Gebiete und kleinere,
nicht marktméchtige Nachfrager — das
heisst die gewohnlichen Konsumenten
—unter die Ridder geraten. Als Folge des
sogenannten «Rosinenpickens» kiim-
mert sich kaum mehr jemand um die
abgelegenen und lidndlichen Versor-
gungsgebiete, die heute beispielsweise
eine gewisse Solidaritdt geniessen.
Wihrend sich der kleine Verbraucher
kaum wehren kann, ist es fiir einen
grossen industriellen Konsumenten ein
leichtes, die Versorgungsunternehmen
durch geschicktes Ausspielen der Kon-
kurrenzsituation zu zwingen, ihn nicht
einmal zu Vollkosten, sondern nur noch
nach  Deckungsbeitragsiiberlegungen
zu beliefern. Diese Gefahr ist in einem
Versorgungssystem mit extrem hohen
Fixkosten, wie einem hydraulisch-
nuklearen  Produktionssystem  der
Schweiz, besonders gross. Die Zeche
solcher Quersubventionen ist dann von
den marktschwicheren Verbrauchern,
sprich der grossen Allgemeinheit, zu
berappen.

e Spaltung in Monopol-

und Wettbewerbsmarkt?

Schliesslich ist auch auf einen
Aspekt ordnungspolitischer Fragwiir-
digkeit des TPA hinzuweisen. Angeb-
lich soll durch das System des TPA der
Elektrizitditsmarkt liberalisiert und de-
reguliert werden. Bei genauerem Hinse-
hen erweisen sich diese beiden Schlag-
worte indessen als eine ziemlich diinne
Fassade. So ist darauf hinzuweisen,
dass es aus organisatorischen Griinden
und Effizienziiberlegungen nie zu ei-
nem vollstindigen Markt kommen
wird. Es werden immer nur einige weni-
ge Verbraucher von einem TPA profi-
tieren konnen, wihrend fiir die iibrige
grosse Mehrheit die Versorgung nach
wie vor iiber ein faktisches Gebietsmo-
nopol erfolgen wird. Eine Spaltung des
Elektrizititssektors in einen Marktteil
und ein Monopol wird die Folge sein,
wobei das Monopol den Marktsektor
mit grosser Wahrscheinlichkeit quer-
subventionieren muss.

Im weiteren haben die Urheber der
Direktive an sich richtig realisiert, dass
das Ubertragungsnetz und teilweise
auch das Verteilnetz nicht den Markt-
kriften iiberlassen werden kann. Es gibt
neue Monopolisten auf diesen beiden
Stufen. Deren Verhalten muss in hohem
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Masse reguliert werden. Es ist deshalb
nicht auszuschliessen, dass der Regu-
lierungsaufwand der Deregulierung
schlussendlich grosser sein wird als im
status quo ante.

Wir sehen somit, dass der TPA ver-
schiedene ernstzunehmende Gefahren
in sich birgt. Er geht mit grosster Wahr-
scheinlichkeit auf Kosten der Versor-
gungssicherheit, der Umwelt, der Wirt-
schaftlichkeit, der regional und indivi-
duell schwachen Verbraucher, und er ist
dariiber hinaus von ordnungspolitischer
Fragwiirdigkeit, weil auch er nicht ohne
Monopole und einen hohen Grad an
Regulierung auskommt.

Pragmatische Gegen-
vorschlage

Mit diesen kritischen Bemerkungen
zum vorgeschlagenen Konzept des
TPA sei nicht in Abrede gestellt, dass
Wettbewerb in der Elektrizitdtswirt-
schaft heilsame Wirkungen haben
konnte. Die Tendenz zu Perfektionis-
mus, zu Uberproduktion oder zu larger

«Anstelle einer Radikalkur
a la TPA waren einige
vielleicht weniger
spektakulare, aber
wohliberlegte Teilmass-
nahmen bedeutend
sinnvoller.»

Kostenkontrolle ist bei vollig fehlen-
dem Wettbewerb eine permanente Ver-
suchung der Branche.

Man muss nicht soweit gehen, zu be-
haupten, dass der Strom nur eine 6ffent-
liche Dienstleistung ist, die reguliert
sein muss. Es ist nur eine Illusion zu
glauben, man konne mit dem TPA die
Wettbewerbsvorteile  verwirklichen,
ohne nachteilige Nebeneffekte in Kauf
nehmen zu miissen. Vielmehr muss
man bereit sein, anzuerkennen, dass die
Realisierung von Wettbewerb und Kon-
kurrenz in der Elektrizitdtswirtschaft
eine nicht wegzudiskutierende Schwie-
rigkeit ist und bleibt. Man muss mit ihr

leben lernen. Anstelle einer Radikalkur
a la TPA wiren deshalb einige, viel-
leicht weniger spektakuldre, aber
wohliiberlegte Teilmassnahmen bedeu-
tend sinnvoller.

» Harmonisierung

der Rahmenbedingungen

Eine erste Forderung in diesem Sinne
ist die Harmonisierung der Rahmenbe-
dingungen der Elektrizititsproduktion
in den verschiedenen Lindern. Wenn
die unterschiedlichen Strompreise in
den verschiedenen Lindern beklagt
werden, so ist dies nicht dem fehlenden
Wettbewerb, sondern in erster Linie den
hochst unterschiedlichen Rahmenbe-
dingungen zuzuschreiben. So gibt es
bedeutende Unterschiede hinsichtlich
der Umweltschutzvorschriften bei der
konventionell-thermischen  Elektrizi-
tatserzeugung. Auch bestehen bei den
nuklearen Sicherheitsvorschriften ko-
stenrelevante Unterschiede.

Ebenso verhilt es sich mit der Be-
steuerung von EVUs, die hochst unter-
schiedlich ist. Ins gleiche Kapitel geho-
ren sodann Vorschriften etwa beziiglich
der Verstromungspflicht einheimischer
Kohle in Deutschland oder Abnahme-
verpflichtungen betreffend Raffinerie-
produkten in Italien. Solange diese 6ko-
logischen, fiskalischen, industrie- und
sozialpolitischen Rahmenbedingungen
nicht harmonisiert sind, befindet sich
das Konzept eines fairen Wettbewerbs
auf einer schiefen Ebene, weil die
Grundvoraussetzung  gleich  langer
Spiesse nicht gegeben ist. Deshalb ist
die Forderung zu erheben, dass der Har-
monisierung der Rahmenbedingungen
eine hohere Prioritit zukommt als der
Verwirklichung eines ohnehin nicht lu-
penreinen Wettbewerbkonzepts.

o Wetthewerb auf dem Gebiet

der Produktion

Wird der Forderung der Harmonisie-
rung entsprochen, so ist es denkbar,
dass auf dem Gebiet der Produktion von
Strom durchaus Wettbewerbsverhilt-
nisse eingefiihrt werden konnen. Dabei
wiren Exklusivrechte abzubauen und
fiir alle potentiellen Investoren faire
Voraussetzungen zu schaffen. Eine sol-
che Losung wiirde den Tatbestand des
faktischen Monopols in der Ubertra-
cung und Verteilung respektieren und
dort den Markt einfiihren, wo er mog-
lich und sinnvoll ist. Damit die Vorteile

dieses Systems nicht durch mutwillige
Blockaden auf dem Ubertragungsnetz
hintertrieben werden konnen, wiren be-
ziiglich des Transports auf der Hochst-
spannungsebene Spielregeln einzufiih-
ren, wie sie in etwa die Transitrichtlinie
der EG vorsieht.

« Information iiber Strompreise

Der Konkurrenzdruck kann insbe-
sondere dadurch verstirkt werden, dass
die Informationen iiber die Strompreise
verbessert werden. Diesbeziiglich hat
die EG in der Preistransparenzrichtlinie
einen Ansatz gefunden, der in die rich-
tige Richtung zielt. Er dient der For-
derung des vergleichenden Preis- und
Leistungswettbewerbs und erzeugt
einen wettbewerbsihnlichen Druck,
durch den die unternehmerische Perfor-
mance der EVUs durchaus ans Tages-
licht kommt.

Fazit

Zusammenfassend und abschlies-
send ist festzuhalten, dass das Konzept
des vorgeschlagenen TPA der Binnen-
marktrichtlinie in keiner Art und Weise
iiberzeugt. Er ist zu stark rein theoreti-
schen Uberlegungen verhaftet und
nimmt keine Riicksicht auf die kom-
plexe Realitit. Es besteht die erhebliche
Gefahr, dass sehr unsichere und frag-
wiirdige Vorteile durch ein Ubermass
an wirtschaftlichen, okologischen, si-
cherheitsmissigen und auch ordnungs-
politischen Nachteilen erkauft werden.

Wenn die marktwirtschaftlichen Ele-
mente im Elektrizititssektor gefordert
werden sollen, miissen in erster Linie
die Rahmenbedingungen harmonisiert
werden. Dariiber hinaus haben Konkur-
renz und Wettbewerb ihren Platz vor
allem auf der Verbundebene und auf der
Stufe der Produktion. Um auch in den
Bereichen der Ubertragung und der
Versorgung den unbestrittenermassen
notigen Druck im Interesse einer hohen
Wirtschaftlichkeit und Effizienz zu er-
reichen, sind andere Massnahmen als
der TPA ins Auge zu fassen. Die Ver-
besserung von Informationen iiber
Strompreise, welche Quervergleiche
liber die erbrachten Leistungen der
Elektrizitidtsversorgungsunternehmen
erlauben und klare, nicht prohibitive
Spielregeln iiber die Stromtransite auf
Verbundebene sind konstruktive An-
sétze dafiir.

Bulletin SEV/VSE 83(1992)22, 27. November

39



Onduleurs A2S : adaptabilité ce vous feront bénéficier : d'un rendement
Les gammes A2S permettent d'élaborer la élevé, d'une réponse immediate aux impacts

solution qui répond parfaitement aux de charge, de dimensions réduites et d'un
contraintes de tous les secteurs de I'écono- f{“ble niveau sonore. Les agréments de quali-

i e industrie. télécommunication... € RAQ2 (industrie de 'armement) et AQ3

’ (nucléaire) certifient la gamme A2592, et

Onduleurs A2S : constituent un gage incontestable de fiabilité.
nduleurs de Les performances de la techino-

2 & 3600 kVA logie a transistors de puissan- E‘ I E mEC

Interrupteurs industriels et Onduleurs

o
o
S
o
I
)
)
&
Y
9
=
<
o
o
2

systronic ag
Energiesysteme e CH-2562 PORT  Tél. 032/51 93 33 * Fax 032/51 96 28




	Kritische Bemerkungen zum Vorschlag für eine Binnenmarktdirektive Elektrizität der EG-Kommission

